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 Veröffentlicht am 24.03.1994

Norm

StPO §258 Abs2 C

Rechtssatz

Es gibt keine "herrschende Judikatur" derzufolge - nach Art einer Beweisregel - bei Widersprüchen zwischen der

polizeilichen und der gerichtlichen Verantwortung eines Angeklagten jener "vor Gericht entschieden der Vorrang

einzuräumen ist".
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